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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1957

Norm

ABGB §889

4. EVHGB Art8 Nr1

Rechtssatz

Wenn das Geschäft auf Seiten des Erstbeklagten ein Handelsgeschäft ist, kann er sich nicht auf bloße Teilverp9ichtung

nach § 889 ABGB berufen, gleichviel, ob das Geschäft auch für den Zweitbeklagten ein Handelsgeschäft ist oder nicht.
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